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BEGRÜNDUNG  
 

zum Bebauungsplan 
„GÖLDERN – OST“ 

 

 
 
1. ZIEL DER BEBAUUNGSPLANAUFSTELLUNG 
 
 Die Gemeinde Reichenau hat am 27.07.2009 beschlossen, mit dem Bebauungsplan 

Göldern–Ost die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines Ge-
werbegebietes zu schaffen. Das Gebiet soll sowohl zur Ansiedlung neuer als auch zum 
Erhalt bestehender Arbeitsplätze dienen. Außerdem soll hier das Naturschutzzentrum 
errichtet und Flächen für die Nahversorgung zur Verfügung gestellt werden. 

 
 
2. FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 2010 
 
 Im Flächennutzungsplan 2010 für den Verwaltungsraum der vereinbarten Verwaltungs-

gemeinschaft „Bodanrück – Untersee“ ist das Planungsgebiet als geplante gewerbliche 
Baufläche dargestellt. Der Bebauungsplan ist somit aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt. 

 

 
 

Unter „Grundsätze über den Bedarf an gewerblichen Bauflächen“ ist u.a. ausgeführt: 
„In Abstimmung mit der Regional- und Landesplanung orientiert sich der Bedarf an der 
regionalen Bedeutung des Siedlungsraumes. Konstanz als Oberzentrum, hat die ver-
pflichtende Aufgabe, ein ausreichendes Angebot für die Ansiedlung von Gewerbebe-
trieben bereitzustellen. Nach dem Regionalplan 2000 übernehmen die Ortschaften  
Allensbach und Reichenau (Festland) mit Anschluss an den ÖPNV Entlastungsfunkti-
on.“ (FNP, Seite 13, Ziff. 2.3) 

 Etwa die Hälfte der Grundstücke befindet sich im Eigentum der Stadt Konstanz, der auf 
eigener Gemarkung nur sehr begrenzte Flächen für Gewerbebetriebe zur Verfügung 
stehen.  
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3. LAGE UND GRÖSSE DES PLANUNGSGEBIETES 
 
 Das Planungsgebiet liegt auf dem Festland der Gemeinde Reichenau unmittelbar am 

Kreuzungspunkt der B 33 mit der Kindlebildstraße.  
 
 Es wird im Einzelnen begrenzt: 

-  im Nordenwesten von der Kindlebildstraße 
-  im Nordosten von der Bahnlinie Konstanz - Singen 
-  im Westen vom FFH-Gebiet Göldern 
- im Südwesten von der B 33. 
 

 Die exakten Grenzen des Planungsgebiets sind im zeichnerischen Teil (Lageplan) als 
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs festgesetzt. Die südwestliche Grenze ent-
spricht der Grundstücksgrenze der Bundesstraße. Dadurch ergibt sich eine Überlage-
rung mit der Planfeststellung der B 33. Im weiteren Verfahren wird die Grenze zu über-
prüfen und ggf. an die Grenze der Planfeststellung anzupassen sein. 
 

 Das Planungsgebiet umfasst in seiner jetzigen Abgrenzung eine Fläche von insgesamt 
ca. 7,9 ha.  
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 Das Planungsgebiet liegt in der Nähe von bedeutsamen Schutzgebieten für die heimi-

sche Fauna und Flora. Auf seiner Südseite erstreckt sich das Natura 2000-Teilgebiet 
NSG 'Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee' (gleichzeitig als FFH-Gebiet und als 
Europäisches Vogelschutzgebiet sowie Naturschutzgebiet ausgewiesen). Auf der Ost-
seite des Gewerbegebietes befindet sich das FFH-Teilgebiet 'Göldern', das von der 
Gewerbegebietsgrenze bis zur Gemarkungsgrenze Reichenau/Konstanz reicht. Beide 
Schutzgebiete sind Teilflächen des großflächigen FFH-Gebietes 'Bodanrück und west-
licher Bodensee'. Das NSG 'Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee' ist außerdem 
Bestandteil des ebenfalls großflächigen Europäischen Vogelschutzgebietes 'Untersee 
des Bodensee'.  

 Innerhalb des Planungsgebietes selbst sind keine Schutzgebiete oder -objekte ausge-
wiesen. Siehe hierzu weitere Ausführungen im Umweltbericht. 

 
 
5. ALTLASTEN 
 

Das gesamte Planungsgebiet ist als Altlastverdachtsfläche aufgrund hoher Auffüllun-
gen mit Erdaushub und Bauschutt eingestuft. Siehe hierzu Ausführungen im Umwelt-
bericht. 

 
 
6. ERSCHLIESSUNG 
 
6.1 Straßen und Wege 
 
 Das Planungsgebiet wird über eine von der Kindlebildstraße abzweigende, ca. mittig 

angeordnete Straße erschlossen. Ihre Führung ist auf die das Gebiet querenden Ver- 
und Entsorgungsleitungen abgestimmt, den Verbandsammler DN 1000. (Mischsystem) 
und die Hauptwasserversorgungsleitung DN 250. Außerdem ist ihre Lage zu den Lei-
tungen so gewählt, dass eine Bepflanzung in den Seitenbereichen möglich bleibt. 

 



������������	
����� � 
��������������������������
���������	 � � 
����������

�

3 
Stand 27.07.2009  Stadtplanung Nocke 

 Die südlich angrenzenden Bauflächen werden zusätzlich über eine Ringstraße so er-
schlossen, damit möglichst unterschiedliche Grundstücksgrößen gebildet werden kön-
nen. Der östliche Ast des Ringes wird nach Norden fortgeführt zur Erschließung der an 
der Ostgrenze angeordneten Bauflächen.  

 
 An der nördlichen Grenze des Planungsgebietes befinden sich heute 40 Park & Ride-

Parkplätze. Zwischen diesem Parkplatz und den Bahngleisen verläuft ein gemeindeei-
gener Radweg. Mit dem Ausbau der B 33 soll der bisher parallel geführte Bodensee-
radweg verlegt und mit dem bereits längs der Gleise verlaufenden gemeindlichen 
Radweg zusammengelegt und auf 3,0 m verbreitert werden. 

 Die Zu- und Abfahrt des Parkplatzes auf die Kindlebildstraße liegt unmittelbar neben 
dem Radweg. Dies kann nicht zuletzt wegen der starken Frequentierung des Radwe-
ges zu Gefährdungen führen. Um diese Situation zu entschärfen, wird eine neue Stra-
ßenanbindung nach Süden verlegt. Diese neue Straße soll zum einen den Park & Ri-
de-Parkplatz erschließen, zum anderen kann sie als Zufahrt zum geplanten Natur-
schutzzentrum – auch für Busse - genutzt werden. Außerdem soll sie als Zufahrt für die 
Anlieferung des südlich angrenzenden Einzelhandels dienen. Damit kann eine voll-
ständige Trennung von Kunden- und Lieferverkehr erreicht werden. 

 Als Ausfahrt steht sie nur für Pkw vom Parkplatz und vom Naturschutzzentrum zur Ver-
fügung. Der Lieferverkehr und Busse können über die Anbindung an die Haupter-
schließung nach Süden abfahren. Hier soll über eine Schranke verhindert werden, 
dass Fahrzeuge aus dem Gewerbegebiet die nördliche Straße als Ausfahrt nutzen. 

 
 Der Park & Ride-Parkplatz soll vergrößert und bis an das künftig für das Naturschutz-

zentrum zur Verfügung gestellte Grundstück herangeführt werden. Die erforderlichen 
Stellplätze für das Naturschutzzentrum sind auf dem Grundstück selbst nachzuweisen. 
Dies gilt auch für alle anderen Grundstücke.  

 
 Die Kindlebildstraße wird nach dem Ausbau der Westtangente und der Verbreiterung 

der B 33 eine wesentlich geringere Verkehrsbelastung aufweisen. Es ist davon auszu-
gehen, dass der Zielverkehr in das geplante Gewerbegebiet überwiegend von der B 33 
kommt. Damit besteht kein Erfordernis, in der Kindlebildstraße eine Linksabbiegespur 
einzubauen.  

 
 Die neuen Straßen sollen mit einer Fahrbahnbreite von 6,00 m ausgebaut werden. Dies 

ermöglicht den Begegnungsfall Lkw – Lkw mit reduzierter Geschwindigkeit. Von einer 
größeren Breite soll Abstand genommen werden um zu verhindern, dass der Straßen-
raum zum Abstellen von Lkw genutzt wird. 

 Straßenbegleitende Gehwege mit einer Breite von 1,50 m geplant. Im Gebiet werden 
keine eigenständigen Radwege angelegt, lediglich wird eine Fuß- und Radwegverbin-
dung zwischen Bodenseeradweg bzw. Bahnstation und innerem Straßennetz mit einer 
Breite von 3 m vorgesehen. 

 Die Radien der Straßeneinmündungen werden im Zuge der weiteren Planung so ge-
wählt, dass ein problemloses Ein- und Ausfahren für Lkw möglich ist. 

 
 
6.2 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 
 (Ingenieurbüro Raff, Gottmadingen) 
 
 Das Gebiet soll im Trennsystem entwässert werden.  
 Da die vorhandenen Entwässerungsgräben bereits hydraulisch ausgelastet sind, sollen 

nicht oder gering belastete Oberflächenwässer in neuen, offenen Gräben in Retentions-
flächen oder Retentionsbecken abgeleitet werden. 

 Kleinere nicht intensive Niederschläge werden i.d.R. in den Mulden versickern bzw. 
verdunsten. Die Schürfgruben im Rahmen der Ortung der Wasserleitung zeigen, dass 
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das Grundwasser mit dem Seespiegel korrespondiert. Die angetroffene Auffüllung ist 
inhomogen und ist in Teilbereichen sickerfähig. 

 
 Das Schmutzwasser wird an den Verbandssammler, der direkt zur Kläranlage Kon-

stanz führt, angeschlossen. Der Verbandssammler verläuft in der Haupterschließungs-
trasse und weist eine Tiefe von mehr als 5,00 m auf.  

 
 Die Wasserversorgung wird durch Anschluss an die vorhandene Verbandsleitung si-

chergestellt. 
 
 Der Löschwasserbedarf kann über die vorhandene Leitung DN 250 und das nahelie-

gende Gewässersystem sichergestellt werden. 
 Ob darüber hinaus Hydranten mit direktem Abgang von der Verbandsleitung erforder-

lich sind, ist im weiteren Verfahren mit der Feuerwehr abzustimmen. 
 
 
6.3 ÖPNV-Anbindung 
 
 Durch die unmittelbare Lage des Planungsgebietes am Reichenauer Bahnhof ist das 

Gebiet gut an den ÖPNV angebunden.  
 
 
7. BEBAUUNG UND NUTZUNG 
 
 Ein wichtiges Ziel und Vorgabe an die Gestaltung des Gewerbegebietes ist eine gute 

Einbindung in die empfindliche Bodenseelandschaft. Diesem Ziel soll vor allem durch 
eine starke Randbegrünung sowie das Gebiet gliedernde und mit dem angrenzenden 
Landschaftsraum verzahnende Grünflächen entsprochen werden. Sie sollen mit ortsty-
pischen Gehölzen bepflanzt werden, z.B. Grauweiden und Eichen entlang der Straßen, 
Silberweiden in Gruppen an solchen Orten, wo Probleme durch Bruchgefährdung aus-
geschlossen werden kann. Die Gehölzwahl soll auf den besonderen Standort am 
Wollmatinger Ried hinweisen und dem Gewerbegebiet ein eigenes Gesicht geben.  

 
 Den relativ großzügigen Grünflächen soll eine möglichst hohe Verdichtung auf den 

Baugrundstücken gegenüberstehen, um dem Gebot der Nachhaltigkeit zu entsprechen 
und eine Flächenverschwendung zu vermeiden. Dabei soll aber eine Gebäudehöhe 
von 11 m (= Höhe der Firma Maurer) nicht überschritten werden.  

 Da dem Naturschutzzentrum eine besondere Bedeutung innerhalb des Gebietes zu-
kommt, ist zu überlegen, ob hier eine größere Höhenentwicklung zugelassen werden 
kann.  

  
 Im gesamten Gebiet wird die überbaubare Grundstücksfläche durch die Ausweisung 

von Baugrenzen definiert mit einem Abstand von i.d.R. 5 m hinter den öffentlichen Ver-
kehrs- und Grünflächen.  

 
 Im Bebauungsplan sind mögliche Grundstücksgrenzen vorschlagen. Bei der Realisie-

rung können die Grundstücke je nach Bedarf gestaltet werden. Die Erschließung er-
möglicht die Bildung größerer oder kleinerer Grundstücke. Sofern Grundstücke in zwei-
ter Reihe entstehen sollten, sind diese über private Zufahrten zu erschließen. 

 
 
 Art der Nutzung 
 
 Das Planungsgebiet soll primär für gewerbliche Nutzungen (Dienstleistung, Handwerk, 

produzierendes Gewerbe) zur Verfügung stehen. Es wird deshalb als Gewerbegebiet 
gemäß § 8 BauNVO festgesetzt und Einzelhandel bis auf die unmittelbar an den 
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Park&Ride-Parkplatz angrenzenden Flächen ausgeschlossen. Der künftig zulässige 
Umfang von Einzelhandelsnutzungen wird im weiteren Verfahren auf der Grundlage 
des noch abzuschließenden Einzelhandelsgutachtens zur Verträglichkeit der Nahver-
sorgung festgelegt.  

 
 Ausgeschlossen werden  

-  Vergnügungsstätten zur Qualitätssicherung des Gewerbestandortes 
-  selbständige Lagerflächen und Lagerhäuser, die dem Ziel der Verdichtung und der 

Schaffung von Arbeitsplätzen zuwider laufen würden. 
 
 Wohnungen für Betriebsinhaber, Betriebsleiter, Aufsichts- oder Bereitschaftspersonen 

sollen nur ausnahmsweise und nur eine je Grundstück zugelassen werden.  
 Die Wohnungen sollen zwingend in die Gewerbebebauung integriert werden, d.h. frei-

stehende Wohngebäude können nicht erstellt werden. Mit diesen Festsetzungen sollen 
mögliche Konflikte zwischen einer Wohnnutzung und den gewerblichen Nutzungen mi-
nimiert werden.  

 
 
 Naturschutzzentrum 
 
 An der nordöstlichen Grenze des Planungsgebietes soll ein neues Naturschutzzentrum 

des NABU errichtet werden.  
 Bisher befindet sich das Naturschutzzentrum im Bahnhof Reichenau. Führungen durch 

das Ried starten am sog. „Vogelhäusle“, das hinter der Konstanzer Kläranlage steht. 
Beide Gebäude entsprechen nicht mehr den Erfordernissen, die auch durch stetig zu-
nehmende Besucherzahlen geprägt sind. Für die gemieteten Räume am Reichenauer 
Bahnhof läuft in absehbarer Zeit der Mietvertrag aus und es ist ein großer Wunsch des 
Naturschutzes, mit einer zeitgemäßen Einrichtung, die auch didaktisch das Wissen 
rund um das Wollmatinger Ried auf heute sinnvollen Grundlagen vermitteln soll, in eine 
sichere Zukunft zu gehen.  

 Mit der Neukonzeption soll eine der Bedeutung des Naturschutzgebiets Wollmatinger 
Ried entsprechende Einrichtung entstehen, die als modernes Naturschutzzentrum ne-
ben der Koordination der Pflegearbeiten insbesondere eine umfassende Information 
von Einzelbesuchern und Gruppen anbietet.  

 
 Die Neukonzeption soll als gemeinsames Projekt der Stadt Konstanz und der Gemein-

de Reichenau entwickelt werden, die bei der Realisierung der Grundstücks- und Er-
schließungsfrage eng zusammenarbeiten.  

 
 Der geplante Standort sichert eine gute Erreichbarkeit über den Bodenseeradweg, öf-

fentliche Verkehrsmittel und die B 33. Die günstige Lage des Zentrums wird auch tou-
ristisch gewünschte Effekte auslösen. So verbindet das gemeinsame Zentrum die Tou-
rismusschwerpunkte des Weltkulturerbes Reichenau mit den kulturellen und touristi-
schen Angeboten der Stadt Konstanz. 

 
 Da für das Projekt Zuschussmittel von Land / EU bewilligt wurden, wird eine zügige 

Konkretisierung und Umsetzung des Vorhabens angestrebt. 
 
 
8. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
 
 Zum Bebauungsplan werden örtliche Bauvorschriften erlassen. Sie sollen sich in erster 

Linie beziehen auf 
 

�  die Dachlandschaft: 
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 Es soll eine möglichst einheitliche Dachlandschaft gestaltet werden, um ein weitge-
hend ruhiges Erscheinungsbild zu erzeugen. 

 Die Dachneigung soll so gestaltet werden, dass sie optimal für die Anbringung von 
Photovoltaikanlagen geeignet sind. Außerdem soll die Möglichkeit extensiver Dach-
begrünungen gegeben werden zur Verlangsamung des Oberflächenwasserabflus-
ses. 

 
�  Werbeanlagen: 

Werbeanlagen sollen hinsichtlich ihrer Gestaltung und dem Ort der Anbringung we-
gen ihrer prägenden Wirkung auf die Umgebung sowie auf das Gesamterschei-
nungsbild des Gebietes begrenzt werden. Sie sollen grundsätzlich nur innerhalb der 
überbaubaren Flächen zugelassen werden. Außerhalb der überbaubaren Flächen ist 
im Eingangsbereich des Gewerbegebietes eine Sammelwerbeanlage zur Orientie-
rung denkbar. 

 
�  Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen, Einfriedigungen, Gestaltung der 

Stellplätze und sonstiger Freianlagen.  
Mit diesen Vorschriften soll insbesondere die Versiegelung minimiert werden. 

 
 
9. LANDSCHAFT UND GRÜNORDNUNG 
 
 Aufgrund der Lage des Planungsgebietes in einem besonders sensiblen Naturraum 

wird zum Bebauungsplan ein Grünordnungsplan aufgestellt.  
 Der Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan und Eingriffs-/Ausgleichs-

bilanzierung wird von den Landschaftsplanern Eberhard + Partner, Konstanz, erarbei-
tet. Auf die dortigen Ausführungen wird verwiesen. 

 
 
10. REALISIERUNG 
 
 Der vorliegende Bebauungsplan „Göldern-Ost“ soll Grundlage für die Umlegung oder 

Grenzregelung, ferner für die Erschließung, die Enteignung sowie die Festlegung des 
Vorkaufsrechts für die Gemeinde bilden, soweit diese Maßnahmen im Vollzug des Be-
bauungsplanes erforderlich werden. 

 
 
Konstanz, den 27.07.2009 
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